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Der Versicherungsanspruch
des behinderten Säuglings

Gr. Im Gegensatz zu den Vorinstanzen hat
das Eidg. Versicherungsgericht (EVG)
kürzlich entschieden, dass ein behindertes
Kind schon im Säuglingsalter einen
Anspruch darauf besitzt, dass die Kosten seiner

heilpädagogischen Früherziehung von
der Eidg. Invalidenversicherung (IV)
übernommen werden. Diesem Urteil lag folgender

Sachverhalt zugrunde:

Der im Januar 1979 geborene Knabe wurde
im Alter von zwei Monaten bei der IV
angemeldet. Von den Ärzten wurde eine frühzeitige

heilpädagogische Förderung des
Säuglings und Beratung der Eltern als angezeigt
erachtet. Mit einem sofortigen Beginn dieser

Förderung sollte die spätere Einschulung

erleichtert werden. Von der
Ausgleichskasse und der kantonalen
Rekurskommission wurde das Begehren mit der
Begründung abgewiesen, dass ein Anspruch
auf IV-Leistungen nicht schon im
Säuglingsalter, sondern frühestens vom zweiten
Lebensjahr an bestehe.

Gegen das kantonale Urteil wandte sich im
Auftrag des Vaters des behinderten Kindes
der Rechtsdienst für Behinderte der
Schweiz. Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung

Behinderter SAEB, Zürich, mit
einer Verwaltungsbeschwerde an das Eidg.
Versicherungsgericht. Darin führte er aus,
dass der frühzeitige Beginn des Anspruches
auf die heilpädagogische Förderung im
Gesetz nicht umschrieben sei. Eine möglichst

frühzeitige pädagogische Förderung sei zur
Vermeidung einer Zunahme der Behinderung

zudem notwendig und auch
tigln

seinen Erwägungen ging das EVG davon
aus, dass in Art. 19 des Bundesgesetzes über
die Invalidenversicherung (IVG) und in
Art. 12 der Verordnung (IVV) das invalide
Kind als anspruchsberechtigt erklärt wird,
der zeitliche Beginn des Anspruches jedoch
nicht näher umschrieben ist. Daraus folge,
dass die pädagogische Behandlung von
jenem Zeitpunkt an, in welchem sie als

erfolgversprechend erscheine, durchzuführen
sei; bei einem mongoloiden Säugling sei
dies schon kurz nach der Geburt möglich.
Allerdings müsse es sich um eine qualifizierte

Förderung, nicht um einfache pflegerische

Massnahmen handeln.

Auf Grund dieser Erwägungen wurde die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gutgeheis-
sen und die Ausgleichskasse des Kantons
Zürich verpflichtet, die Kosten der
heilpädagogischen Förderung des behinderten
Knaben zu übernehmen.

Damit ist auch inskünftig eine sinnvolle und
wirksame heilpädagogische Arbeit gewährleistet.

Anschrift des Verfassers: Dr. iur. G. Grischott
7431 Ausser-Ferrera

26


	Der Versicherungsanspruch des behinderten Säuglings

